
MIAngrenzender Bebauungsplan
"Betberger Straße" (Mischnutzung)

Angrenzender Bebauungsplan
"Brühlmatten" (Gewerbe)

Angrenzender Bebauungsplan
"Auf der Rüttmatte II"
(im Verfahren; Gewerbe und Mischnutzung)
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Bekanntmachungsvermerk:
Es wird bestätigt, dass der Satzungsbeschluss
gem. § 10 Abs. 3 BauGB öffentlich bekannt
gemacht worden ist. Tag der Bekanntmachung und
somit Tag des Inkrafttretens ist der 18.09.2019.

Ausfertigungsvermerk:
Es wird bestätigt, dass der Inhalt dieses Planes
sowie die zugehörigen planungsrechtlichen
Festsetzungen und die örtlichen Bauvorschriften mit
den hierzu ergangenen Beschlüssen des
Gemeinderates der Stadt Sulzburg übereinstimmen.

Sulzburg , den 16.09.2019

_____________
Dirk Blens
Bürgermeister
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Planstand: 18.07.2019
Projekt-Nr: S-18-165
Bearbeiter: Schi / Wa

Die Planunterlage nach dem Stand vom 02.08.2017
entspricht den Anforderungen
des § 1 PlanZVO vom 04.05.2017
Verwendetes Koordinatensystem: DHDN/GK

Nutzungsschablone
Art des Baugebiets Zahl der Vollgeschosse
Grundflächenzahl
Gebäudehöhe

Geschossflächenzahl

Zeichenerklärung
Art der baulichen Nutzung  (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB; §§ 1-11 BauNVO)

Maß der baulichen Nutzung  (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB; § 16 BauNVO)

GrundflächenzahlGRZ 0,6
GeschossflächenzahlGFZ 1,2
Zahl der Vollgeschosse als HöchstmaßIII

Bauweise, Baulinien, Baugrenzen  (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB; §§ 22 und 23 BauNVO)

Baugrenze

Verkehrsflächen  (§ 9 Abs. 1 Nr. 11 und Abs. 6 BauGB)

Straßenverkehrsfläche

Grünflächen  (§ 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB)

Öffentliche Grünfläche
Zweckbestimmung: V Verkehrsgrün

Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft
(§ 9 Abs. 1 Nr. 20, 25 und Abs. 6 BauGB)

Sonstige Planzeichen
Grenze des räumlichen Geltungsbereichs des Bebauungsplans (§ 9 Abs. 7 BauGB)

Sonstige Darstellungen (keine Festsetzungen)

Bauweise

Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen (§ 9 Abs. 1 Nr. 25 a und Abs. 6 BauGB)
Anpflanzung Bäume

Mit Geh-, Fahr- und Leitungsrecht  zugunsten der Hinterlieger zu belastende Flächen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 21 und Abs. 6 BauGB)R1

Mischgebiet MI (§ 6 BauNVO)MI

Geh- und Radweg

Sichtdreieck
Grenze des räumlichen Geltungsbereichs angrenzender/überlagernder Bebauungspläne

Offene Bauweiseo

Bereich ohne Ein- und Ausfahrt
Einfahrtbereich

Flächen für Versorgungsanlagen, für die Abfallentsorgung und Abwasserbeseitigung sowie für
Ablagerungen (§ 9 Abs. 1 Nr. 12, 14 und Abs. 6 BauGB)

Flächen für Versorgungsanlagen, für Abfallentsorgung und Abwasserbeseitigung sowie für Ablagerungen
Zweckbestimmung: Elektrizität

66 dB (A)

Flächen für Nutzungsbeschränkungen oder für Vorkehrungen zum Schutz gegen schädliche
Umwelteinwirkungen im Sinne des BImSch (§ 9 Abs. 1 Nr. 24 und Abs. 6 BauGB)

Verkehrs- und Betriebslärm siehe Anlage 18 der Gutachtlicher Stellungnahme
und Ziffer 1.10.2 der Bebauungsvorschriften

45 dB (A) Gewerbelärm siehe Anlage 13 der Gutachtlicher Stellungnahme
und Ziffer 1.10.1 der Bebauungsvorschriften

maximal zulässige Gebäudehöhe in mGHmax
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